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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

   
   

1. GmbHG: Stimmverbot bei Beschlussfassung über Rechtsstreit 
Urteil vom 08.08.2023, Az: II ZR 13/22  

2. GmbHG: Wirksamkeit der Ausschließung mit Rechtskraft 
Versaeumnisurteil vom 11.07.2023, Az: II ZR 116/21  

3. ZPO: Verzichtsurteil in der Revisionsinstanz 
Urteil vom 01.08.2023, Az: VI ZR 307/21  

4. ProdHaftG, BGB: Produktfehler bei Hüftendoprothese 
Urteil vom 01.08.2023, Az: VI ZR 82/22  

5. BGB: zutreffende Sinndeutung einer Äußerung 
Urteil vom 01.08.2023, Az: VI ZR 308/21  

6. FamFG: Anhörung und Gutachten ohne Betreuerbestellung  
Beschluss vom 02.08.2023, Az: XII ZB 303/22  

 

 
Urteile und Beschlüsse:

1. GmbHG: Stimmverbot bei Beschlussfassung über Rechtsstreit 
Urteil vom 08.08.2023, Az: II ZR 13/22 
a) Bei der Beschlussfassung über die Einleitung eines Rechtsstreits gegen eine Drittge-
sellschaft oder über die außergerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen gegen die 
Drittgesellschaft unterliegen diejenigen GmbH-Gesellschafter einem Stimmverbot, die 
zusammen alle Anteile an der Drittgesellschaft innehaben. 
 
b) Das Gericht darf im Rahmen der positiven Beschlussfeststellungsklage nicht an 
Stelle der GmbH-Gesellschafter entscheiden und einen Beschluss feststellen, der so 
nicht zur Abstimmung der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung stand. Es 
kann nur das Ergebnis einer tatsächlich erfolgten Willensbildung feststellen. 
  
 

  
2. GmbHG: Wirksamkeit der Ausschließung mit Rechtskraft 

Versaeumnisurteil vom 11.07.2023, Az: II ZR 116/21 
a) Der Gesellschafter einer Zwei-Personen-GmbH kann unter den Voraussetzungen 
der actio pro socio die Ausschließungsklage gegen den anderen Gesellschafter erhe-
ben. 
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b) Wird ein Gesellschafter wegen Vorliegens eines wichtigen Grundes ohne statutari-
sche Regelung durch Urteil aus der GmbH ausgeschlossen, wird die Ausschließung 
des betroffenen Gesellschafters bereits mit Rechtskraft des Urteils wirksam und ist 
nicht durch die Leistung der Abfindung bedingt (Aufgabe von BGHZ 9, 157, 174 ). 
  
 

  
3. ZPO: Verzichtsurteil in der Revisionsinstanz 

Urteil vom 01.08.2023, Az: VI ZR 307/21 
a) Entsprechend der Regelung in § 555 Abs. 3 ZPO für das Anerkenntnisurteil ergeht 
ein Verzichtsurteil in der Revisionsinstanz nur auf gesonderten Antrag des Beklagten. 
 
b) Die zutreffende Sinndeutung einer Äußerung ist unabdingbare Voraussetzung für 
die richtige rechtliche Würdigung ihres Aussagegehalts. Sie unterliegt in vollem Um-
fang der Nachprüfung durch das Revisionsgericht. Ziel der Deutung ist stets, den ob-
jektiven Sinngehalt zu ermitteln. Dabei ist weder die subjektive Absicht des sich Äu-
ßernden maßgeblich noch das subjektive Verständnis des Betroffenen, sondern das 
Verständnis eines unvoreingenommenen und verständigen Publikums. Ausgehend 
vom Wortlaut - der allerdings den Sinn nicht abschließend festlegen kann - und dem 
allgemeinen Sprachgebrauch sind bei der Deutung der sprachliche Kontext, in dem die 
umstrittene Äußerung steht, und die Begleitumstände, unter denen sie fällt, zu berück-
sichtigen, soweit diese für das Publikum erkennbar sind. Zur Erfassung des vollständi-
gen Aussagegehalts muss die beanstandete Äußerung stets in dem Gesamtzusammen-
hang beurteilt werden, in dem sie gefallen ist. Sie darf nicht aus dem sie betreffenden 
Kontext herausgelöst einer rein isolierten Betrachtung zugeführt werden. Fernliegende 
Deutungen sind auszuschließen. 
  
 

  
4. ProdHaftG, BGB: Produktfehler bei Hüftendoprothese 

Urteil vom 01.08.2023, Az: VI ZR 82/22 
Zum Vorliegen eines Produktfehlers bei einem gebrochenen Keramikinlay einer Hüf-
tendoprothese. 
 

  
5. BGB: zutreffende Sinndeutung einer Äußerung 

Urteil vom 01.08.2023, Az: VI ZR 308/21 
a) Entsprechend der Regelung in § 555 Abs. 3 ZPO für das Anerkenntnisurteil ergeht 
ein Verzichtsurteil in der Revisionsinstanz nur auf gesonderten Antrag des Beklagten. 
 
b) Die zutreffende Sinndeutung einer Äußerung ist unabdingbare Voraussetzung für 
die richtige rechtliche Würdigung ihres Aussagegehalts. Sie unterliegt in vollem Um-
fang der Nachprüfung durch das Revisionsgericht. Ziel der Deutung ist stets, den ob-
jektiven Sinngehalt zu ermitteln. Dabei ist weder die subjektive Absicht des sich Äu-
ßernden maßgeblich noch das subjektive Verständnis des Betroffenen, sondern das 
Verständnis eines unvoreingenommenen und verständigen Publikums. Ausgehend 
vom Wortlaut - der allerdings den Sinn nicht abschließend festlegen kann - und dem 
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allgemeinen Sprachgebrauch sind bei der Deutung der sprachliche Kontext, in dem die 
umstrittene Äußerung steht, und die Begleitumstände, unter denen sie fällt, zu berück-
sichtigen, soweit diese für das Publikum erkennbar sind. Zur Erfassung des vollständi-
gen Aussagegehalts muss die beanstandete Äußerung stets in dem Gesamtzusammen-
hang beurteilt werden, in dem sie gefallen ist. Sie darf nicht aus dem sie betreffenden 
Kontext herausgelöst einer rein isolierten Betrachtung zugeführt werden. Fernliegende 
Deutungen sind auszuschließen. 
  
 

  
6. FamFG: Anhörung und Gutachten ohne Betreuerbestellung  

Beschluss vom 02.08.2023, Az: XII ZB 303/22 
a) Auch wenn das Verfahren nicht mit einer Betreuerbestellung endet, kann die Amts-
ermittlungspflicht gemäß § 26 FamFG gebieten, den Betroffenen anzuhören und ein 
Sachverständigengutachten einzuholen (im Anschluss an Senatsbeschluss vom 13. 
Februar 2019 - XII ZB 485/18 -FamRZ 2019, 736). 
 
b) Dass die Angelegenheiten des Betroffenen durch einen Bevollmächtigten gleicher-
maßen besorgt werden können, setzt auch die Eignung des Bevollmächtigten dafür vo-
raus, eine erhebliche Gefährdung für die Person des Betroffenen oder dessen Vermö-
gen entgegen dessen geäußerten Wünschen abzuwenden, wenn der Betroffene die Ge-
fahr aufgrund seiner Krankheit oder Behinderung nicht erkennen oder nicht nach die-
ser Einsicht handeln kann (Fortführung von Senatsbeschluss vom 7. August 2013 - XII 
ZB 671/12 -FamRZ 2013, 1724). 
  
 
  

 

 


